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§ 67 LWK-WO Zuweisung der
Mandate an die Bewerber der
Wahlvorschläge, Reihung der

Ersatzmitglieder
 LWK-WO - Landwirtschaftskammer-Wahlordnung 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2020

(1) Die auf die Wählergruppe entfallenden Mandate sind den Bewerbern in der Reihenfolge, wie sie im Wahlvorschlag

angeführt sind, zuzuweisen.

(2) Nicht gewählte Bewerber sind Ersatzmitglieder für den Fall, dass ein Mandat ihres Wahlvorschlags erledigt wird. Die

Reihenfolge ihrer Berufung wird jeweils von der betreffenden Wählergruppe bestimmt.

In Kraft seit 28.09.2005 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 67 LWK-WO Zuweisung der Mandate an die Bewerber der Wahlvorschläge, Reihung der Ersatzmitglieder
	LWK-WO - Landwirtschaftskammer-Wahlordnung 2005


